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Anmerkungen zur Neurodiversität

Der Begriff der Neurodiversität hat seit Anfang der 
2000er Jahre eine schnelle Karriere durchlaufen. Es ist un-
klar, wer ihn letztlich prägte, denn es gab Beschreibungen 
seines Gegenstands, bevor er von der australischen Sozial-
wissenschaftlerin Judy Singer im Zusammenhang mit der 
Autismus-Diagnose 1999 erstmals benutzt wurde.1 Be-
reits zwei Jahre zuvor hatte der US-Journalist Harvey Blu-
me in der New York Times über die neuen Möglichkeiten 
der Kommunikation mittels Internet geschrieben, welche 
Autisten von der Interaktion von Angesicht zu Angesicht 
entlaste.2 Dabei bezeichnete er Menschen, die nicht autis-
tisch sind, in Anlehnung an den Jargon, der unter Autisten 
bereits geläufig war, als „neuro(logisch) typisch“ oder NT.

Im Grunde ist der Begriff der Neurodiversität dem Zu-
sammenkommen mehrerer Faktoren geschuldet und lag 
in dieser Zeit quasi bereits in der Luft. Erstens hatte sich – 
nicht zuletzt durch die Verbreitung des Internets und die in 
ihm entstehenden virtuellen Gruppen von gleichgesinnten 
Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten und Kommuni-
kationsstörungen, die zuvor nur selten aufeinander trafen 
– eine Art autistische Identität herausgebildet. Es war ja 
richtig, was Jim Sinclair, selbst Autist und in der US-ameri-
kanischen Autismus-Selbsthilfe tätig, bereits 1993 in einer 
Rede sagte: „Es ist kein normales Kind hinter dem Autis-
mus versteckt. Autismus ist eine Art des Seins. Er ist be-
ständig; er färbt jede Erfahrung, jede Wahrnehmung, jeden 
Gedanken, jedes Gefühl und jede Begegnung, jeden Teil 
einer Existenz.“3

Dieses mit dem Störungsbild des Autismus verknüpf-
te Verständnis konnte jedoch – zweitens – nur entstehen, 
weil die Kommunikation über das Internet einander ähn-
liche Menschen zusammenbrachte.4 Das Internet war 
zwar keine inhaltliche Voraussetzung, um Normalität 
und Neurotypizität einerseits von Besonderheiten in bio-
logischer Disposition und neurologischer Entwicklung 
andererseits abzugrenzen, zumal es die Autismus-Diag-
nose als Asperger5- oder Kanner6-Syndrom zu dieser Zeit 
bereits seit einem halben Jahrhundert gab, doch wurden 
autistische Menschen bis dahin aus der Perspektive der 
nicht-autistischen Menschen als anders, als gestört oder 
gar krank wahrgenommen. Psychologie und Medizin wa-
ren – und sind es in Teilen bis heute – noch immer auf der 
Suche nach dem „normalen“ Kind hinter dem Autismus. 
Es brauchte die Plattform des Internets, um so viele Men-

schen im Bewusstsein ihrer Eigentümlichkeit zusammen-
zubringen, damit sie als Gruppe ihrerseits einen systemati-
schen Blick auf die anderen werfen konnten, die sich selbst 
als normal, nicht-gestört und nicht-krank empfanden. 
Das Internet schuf auf diese Weise eine zuvor undenkbare 
Wechselseitigkeit in der Definition dessen, was typisch und 
untypisch sein soll für den Menschen.

Drittens – und auch das ist mit der Entwicklung des 
Internets verknüpft – erreichte die wirtschaftliche Globa-
lisierung vor der Dotcom-Krise 2000 einen ersten Höhe-
punkt. Die Internationalität von Unternehmen wuchs, der 
weltweite Handel brachte nicht nur einen Austausch von 
Waren mit sich, sondern auch vielfältige Begegnungen von 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Der damit ver-
bundene gesellschaftliche Wandel v. a. in den westlichen 
Industriestaaten erweiterte zumindest in Teilen der Bevöl-
kerung die Vorstellung von Diversität insgesamt.7 Erlebte 
man nun Menschen unterschiedlicher Sprache, Hautfarbe, 
Religion und Kultur im eigenen Alltag, so war es doch nur 
konsequent, die durch die Globalisierung eingeforder-
te Toleranz auch auf Menschen auszudehnen, die schon 
immer unter uns lebten, jedoch über Jahrtausende ausge-
grenzt wurden: psychisch Kranke. Es ist kein Zufall, dass 
wenige Jahre später das „Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen“8 durch die UN-Voll-
versammlung beschlossen wurde. Es war an der Zeit, dass 
sich die Menschheit eingestand, wie vielfältig sie ist und 
dass zu dieser Vielfalt auch Menschen gehören, die anders 
denken und anders fühlen.

Neurodiversität – das Andere im Gleichen

Stimmt das? Denken und fühlen Autisten anders als 
nicht-autistische Menschen?9 Niemand wird bestreiten, 
dass Verhalten und Kommunikation autistischer Men-
schen, d. h. die Gesamtheit aus Denken, Handeln und In-
teraktion mit anderen, vom Verhalten und der Kommuni-
kation nicht-autistischer Menschen abweichen. Immerhin 
ist diese Abweichung ein Kriterium der Diagnose einer 
Störung aus dem autistischen Formenkreis.10 Andererseits 
erfolgt diese Definition nachgerade wieder aus der Pers-
pektive nicht-autistischer Menschen, die den Autismus als 
mangelnde Anpassung an eine gesellschaftliche Norm be-
greifen. Vom Standpunkt einer neurodiversen Identität aus 
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würden Betroffene wohl für sich reklamieren, dass sie nicht 
grundsätzlich anders denken und fühlen als neurotypische 
Menschen, insoweit Denken und Fühlen menschliche Fä-
higkeiten sind und das Menschsein in der Neurodiversität 
alle Menschen auf gleicher intellektueller Ebene miteinan-
der verbindet.

Vordergründig ist leicht zu verstehen, was seit Sinclair, 
Blume und Singer die Idee der Neurodiversität so attraktiv 
macht. Sie ist quasi der Inbegriff der Inklusion: in seinem 
Anderssein respektiert zu werden und doch zur Gemein-
schaft aller dazuzugehören.11 Auch Psychologen und Ärzte 
können das Konzept der Neurodiversität in ihre bestehen-
den Schemata von Störungsbegriff, Diagnose und Therapie 
einordnen. Ihnen kann es egal sein, ob die Varianz mensch-
lichen Verhaltens und Kommunizierens als konstitutive 
Vielfalt oder als pathologische Abweichung von einer mehr 
oder weniger willkürlich definierten Norm gesehen wird. 
Mag man ein bestimmtes Verhalten als Symptom einer 
Störung oder aber als Kriterium des Andersseins sehen – 
es ändert die Begrifflichkeit nichts am Verhalten und seine 
Begründung vorderhand nichts an der Passung zwischen 
Individuum und Gesellschaft. Solange diese Passung nicht 
gegeben ist, wird es in jeder Gesellschaft ein Maß des An-
dersseins geben, das nicht mehr toleriert, sondern besten-
falls therapiert wird.12 

Einzig die Philosophen stellt der Begriff der Neurodi-
versität vor ein Problem. Zunächst kann man den Men-
schen aus philosophischer Sicht nicht anders sehen als di-
vers, in seiner Individualität vom je anderen unterschieden. 
Soll die Idee der Neurodiversität jedoch dazu dienen, die 
Unterschiedlichkeit im Gemeinsamen, das Andere im Glei-
chen zu begründen, so führt das in eine Aporie. Es ist weder 
dumm noch falsch, neurologische Unterschiede als natür-
liche Variationen zu begreifen, jedoch zweifelhaft, für eine 
Gesellschaft oder die menschliche Gemeinschaft insgesamt, 
daraus abzuleiten, dass sie auf Grundlage der Natürlichkeit 
aufgefordert ist, jedes Verhalten, das Ausfluss dieser Neuro-
diversität ist, anzuerkennen und zu tolerieren.13 

Schließlich ist der Prozess der Zivilisation im Sinne 
von Norbert Elias durch eine reziproke Bedingung sich 
wandelnder Sozial- und Persönlichkeitsstrukturen gekenn-
zeichnet.14 Um es drastisch zu formulieren: Als Menschheit 
verdanken wir der sozialen Überformung individueller 
Triebe, der Eindämmung von Aggression und der norma-
tiven Regelung zwischenmenschlicher Interaktion bis hin 
zu gemeinsamen Sprachen diesen gewaltigen gesellschaft-
lichen Fortschritt, der uns am Ende des zweiten Jahrtau-
sends der Menschheitsgeschichte nach Christus erst in die 
Lage versetzt hat, menschliche Vielfalt nicht als unheim-
lich, fremd und bedrohlich für Gemeinschaften anzusehen, 
sondern in der Summe individueller Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten als Gewinn für alle.

Von Identität und Besonderheit

Es konnte nicht ausbleiben, dass das Konzept der 
Neurodiversität nicht nur Anhänger fand, sondern auch 
Kritiker auf den Plan rief. Viele dieser Kritiker sehen den 
Begriff als Verharmlosung der Einschränkungen, mit wel-
chen insbesondere Kanner’sche Autisten leben: über ein 
Drittel spricht nicht, ihre Lernfähigkeit ist massiv begrenzt, 
ihre soziale Anpassungsfähigkeit so gering, dass sie auch als 
Erwachsene nicht selbstständig leben können.15 Schwer zu 
sagen, ob diese Menschen, die selbst in sogenannten non-
verbalen Intelligenztests meist nur Ergebnisse im Bereich 
der geistigen Behinderung erreichen, ihre Identität reflek-
tieren. Sie erfahren in ihrem Leben fraglos Zurückweisung 
und Ausgrenzung, doch inwieweit diese Erfahrungen ihr 
Selbstbild bestimmen, muss angesichts der fehlenden oder 
für die Umwelt unverständlichen Kommunikation offen-
bleiben.

Andere Kritiker des Neurodiversität-Konzepts sehen in 
ihm eine Auflösung der Grenze zwischen Gesundheit und 
Krankheit.16 Nun ist diese Grenze fließend und stets auch 
ein bisschen willkürlich, was man u.a. an Veränderungen in 
der Festsetzung kritischer Laborwerte, zunehmend stren-
geren Grenzwerten der Umweltbelastung oder auch einer 
dominant symptomorientierten Diagnostik in der Psychia-
trie ablesen kann. Dennoch hat die Grenze zwischen dem, 
was eine Gesellschaft für normal erachtet, und dem, was 
sie als pathologische Abweichung von dieser Normalität 
begreift, erhebliche Bedeutung für den Alltag in dieser Ge-
sellschaft.

Die Kosten der Diagnose und Behandlung von Krank-
heiten werden von den Krankenkassen übernommen, 
staatliche Zuwendungen, Steuererleichterungen oder be-
sondere Rechte am Arbeitsplatz sind mit der Feststellung 
eines Grades der Behinderung verbunden.17 Ohne diese 
Grenze könnte eine Gesellschaft die Natürlichkeit der Ab-
weichung als Rechtfertigung dafür nutzen, dass sie den 
Betroffenen – ungeachtet ihrer Einschränkungen im ge-
sellschaftlichen Alltag – keine Unterstützung und Lizenzen 
gewährt. Der Gruppe von Menschen anzugehören, deren 
Symptomatik dem autistischen Formenkreis zugeordnet 
wird, wäre dann ein Schicksal wie die Körpergröße, das äu-
ßere Erscheinungsbild, die Begabung oder auch die Tatsa-
che, in eine Familie geboren zu werden, die arm ist. Warum 
sollte es unter diesen Umständen einen von der öffentli-
chen Hand bezahlten Schulbegleiter für autistische Kinder 
oder besondere Rechte für Behinderte am Arbeitsplatz ge-
ben?18 

Natürlich kann eine Gesellschaft unabhängig von ihrer 
erklärten Indifferenz gegenüber den Ursachen individu-
eller Besonderheiten dennoch Grenzen definieren, deren 
Überschreitung einen Anspruch auf Hilfen, aber auch die 
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Notwendigkeit einer Behandlung oder den Schutz der Ge-
meinschaft vor dem Einzelnen bedingt.19 Wie soll sie diese 
Grenzen jedoch begründen? Kann jedes Mitglied der Ge-
sellschaft Hilfen und Lizenzen allein qua seiner Identität, 
beispielsweise der selbstgewählten Zugehörigkeit zu einer 
besonderen Gruppe, einfordern, wird dies die Sozialsys-
teme absehbar überfordern. Zudem gibt es aus dieser Per-
spektive keinen moralischen Grund, Hilfen und Lizenzen 
nur den Bürgern eines Gemeinwesens zuzubilligen, denn 
das Anrecht basiert ja gerade auf der Natürlichkeit des Be-
sonderen, auf der Vielfalt des Menschlichen an sich. Und 
woraus ließe sich das Recht ableiten, Menschen, deren Ver-
halten andere gefährdet, zu sanktionieren oder gar einzu-
sperren, wenn die Ursache dieses Verhaltens in einer natür-
lichen Disposition des Einzelnen zu suchen ist, die weder 
der Betroffene ändern kann noch von der Gesellschaft als 
allgemein therapiebedürftig angesehen wird?20

Allerdings kann eine Gesellschaft als Gemeinschaft von 
Personen, die nach bestimmten Regeln miteinander leben 
– insbesondere als Solidargemeinschaft – nicht nur aus 
Regelabweichenden und Transferempfängern bestehen, 
sondern braucht das Bekenntnis und den Beitrag einer leis-
tenden Mehrheit zur gegebenen Verfassung der Gemein-
schaft und zum Wohlergehen aller. Die Grenze zwischen 
Gesundheit und Krankheit, Normalität und Abweichung, 
Neurotypizität und neurologischer Pathologie markiert 
daher zugleich die Grenze zwischen dem kollektiven An-
spruch einer Gesellschaft auf Anpassung an ihre Regeln 
und dem individuellen Anspruch auf Ausnahme von die-
sen Regeln.21 Das Selbstverständnis eines Menschen oder 
einer Gruppe von Menschen als besonders – ganz gleich, 
ob sich die Besonderheit aus dem Denken des Einzelnen 
oder aus der Identität einer Gruppe ableitet – wird daher in 
keiner Gesellschaft per se hinreichen können, einen grund-
sätzlichen Verzicht auf soziale Anpassung zu begründen, da 
dies das Ende der Gesellschaft bedeuten würde.22

Zwischen Selbstbild und gesellschaftlichem Anspruch

Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion des Begriffs 
der Neurodiversität inzwischen in einem Dilemma ge-
fangen. Einen umfangreichen wissenschaftlichen Diskurs 
gibt es um die Neurodiversität ohnehin nicht,23 denn sie 
begründet zwar ein neues Selbst- und Fremdverständnis 
von Menschen, die anders sind und sich anders begreifen, 
verringert jedoch nicht die Kluft zwischen individueller 
Erscheinung und gesellschaftlicher Norm. Allein das the-
oretische Infragestellen der Norm verändert auch nicht 
das Bekenntnis der Mehrheit einer Gesellschaft zu dieser 
Norm, da es, wie unter Verweis auf Norbert Elias bereits 
dargelegt, nicht auf einer freien, leichthin abzuändernden 
Wahl der Gesellschaft oder Gesellschaftsform durch den 

Einzelnen basiert, sondern das Resultat einer miteinander 
verbundenen und voneinander abhängigen Entwicklung 
von Persönlichkeits- und Sozialstruktur ist.24 

Es ist wünschenswert, dass die Idee der Neurodiversi-
tät, die UN-Behindertenrechtskonvention und viele an-
dere Initiativen zur Veränderung von Gesellschaften in 
Richtung einer größeren Toleranz langfristig tatsächlich 
zu einer grundsätzlichen Akzeptanz von Andersartigkeit 
und menschlicher Vielfalt führen.25 Zugleich ist schwer 
zu sagen, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen wird, 
die nicht das Bekenntnis zum Gemeinsamen, sondern 
die Würdigung des Unterschiedlichen zum konstitutiven 
Moment ihrer Gemeinschaft macht. Immerhin muss es in 
einer solchen Gesellschaft auch Regeln des Zusammenle-
bens geben, vielleicht sogar dringender als in jeder anderen 
Gesellschaft, deren gewachsene Homogenität ein Mindest-
maß an unausgesprochener kultureller Selbstverständlich-
keit schafft.26 Auch eine Gesellschaft der gelebten Vielfalt 
wird sich auf eine Sprache sowie Regeln der Kommunikati-
on und des kollektiven Wirtschaftens verständigen müssen. 
Sie wird nicht darauf verzichten können, für jeden in dieser 
Gesellschaft einen Platz zu finden, auf dem er in irgendei-
ner Weise auch zum Wohl der Gemeinschaft beiträgt – und 
dieses Wohl wird stets ein Gemeinwohl sein, das nicht mit 
dem Wohl des Einzelnen, seinem Willen und seinen Vor-
stellungen deckungsgleich sein kann, zumal dann nicht, 
wenn die Basis der Gemeinschaft die Würdigung der indi-
viduellen Unterschiede ist.

Was folgern wir also als Gesellschaft aus dem Begriff 
der Neurodiversität? Wenn es falsch ist, hinter dem autis-
tischen Kind das nicht-autistische, vermeintlich normale 
Kind zu suchen – und es ist falsch, da Autismus als neuro-
biologische Disposition zumindest derzeit nicht änderbar 
ist! –, sollen wir in der Konsequenz grundsätzlich auch auf 
jede Form der Anpassung an die Gemeinschaft verzichten, 
die ein autistisches Kind leisten kann? Natürlich eröffnen 
das Internet und andere technische Innovationen neue 
Möglichkeiten der Kommunikation, doch geht mit dem 
Verzicht auf einen persönlichen Austausch von Angesicht 
zu Angesicht zugleich ein Verzicht auf Kommunikations-
formen einher, die den unmittelbaren Zugang zur Mehr-
heit der Menschen ermöglichen, zudem begleitet durch 
Mimik, Gestik und Emotionen.27 Nun mag man aus der 
Perspektive des Autismus dagegenhalten, dass diese Emoti-
onalität bisweilen weder verstanden noch gewollt ist, doch 
stellt auch das eine Einschränkung dar, einen pauscha-
len Verzicht auf etwas, dessen Bedeutsamkeit nachgerade 
durch die Betroffenen selbst nicht erfasst werden kann.

Letztlich ist jeder Verzicht auf Anpassung an eine Ge-
meinschaft stets auch ein wenigstens partieller Verzicht 
auf die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft, zumindest 
in Formen und Bereichen, die eine solche Anpassungsleis-
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tung erfordern. Die Neurodiversitätsbewegung reklamiert 
die Natürlichkeit der Besonderheit jedoch nicht nur für 
Autisten, sondern auch für Menschen mit Legasthenie, 
Dyskalkulie, Tic-Störungen oder auch ADHS.28 Das ist 
nur konsequent, führt jedoch zur Frage, ob eine künftige 
Gesellschaft jemals grundsätzlich darauf verzichten wird, 
dass Menschen lesen, schreiben und rechnen können oder 
im Alltag, abhängig von der Situation, ein angepasstes 
Verhalten zeigen. Auch Toleranzgebote und Antidiskri-
minierungsgesetze werden nicht verhindern können, dass 
die Anpassung des Einzelnen an die Gepflogenheiten der 
Mehrheit einen Vorteil in der Gemeinschaft darstellt.29  
Nicht zuletzt wird die Toleranz der meisten Menschen 
stets dort enden, wo die Ansprüche der anderen das Selbst-
bild und den Wohlstand des Einzelnen, die jeweils eigene 
Gruppenidentität und das subjektive Wohlergehen der 
eigenen Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, bedrohen 
oder auch nur zu bedrohen scheinen.

Zuletzt ein bisschen ADHS

Am Ende geht es auch um die ADHS. Unter den 
ADHS-Betroffenen findet das Konzept der Neurodiver-
sität nicht minder großen Zuspruch wie unter Autisten.30  
Ginge es darum festzustellen, welche Selbsthilfe-Gruppe 
zuerst eine evolutionäre Natürlichkeit für die Disposition 
der von ihnen repräsentierten Betroffenen formulierte, so 
stünde die ADHS-Selbsthilfe mit dem 1992 erschienenen 
Buch des amerikanischen Radiomoderators und Autors 
Thom Hartmann „Attention Deficit Disorder: a Diffe-
rent Perception“, 1997 unter dem Titel „Eine andere Art, 
die Welt zu sehen“ auch auf Deutsch erschienen, auf einer 
zeitlichen Ebene mit Sinclair, Blume und Singer.31 Hinzu 
kommt, dass die Symptomatik der ADHS nur in extremen 
Ausnahmefällen mit einem Maß an sozialer Einschränkung 
einhergeht, das zumindest für Kanner’sche Autisten (ICD-
11 6A02.3-5) als regelhaft gegeben anzusehen ist. Es fällt 
den ADHS-Betroffenen, nachgerade auch als Gruppe, da-
her weitaus leichter, ihre Eigenart als natürlich, mithin als 
Ausdruck einer menschlichen Diversität der Aufmerksam-
keitssteuerung, der motorischen Aktivität und des Tempe-
raments zu begreifen.32

Psychologie und Medizin haben vielfältige empirische 
Befunde dazu erbracht, wie ADHS-Betroffene sich in der 
Willkürsteuerung der Aufmerksamkeit und Motorik sowie 
in der Impulskontrolle von Menschen unterscheiden, die 
nicht von der ADHS betroffen sind.33 Im Hinblick auf die 
Frage der sozialen Auffälligkeit der ADHS-Symptomatik, 
die ja ein zentrales Kriterium ihrer Diagnose ist, erscheint 
es vorderhand müßig, nach den Ursachen der Symptome 
zu fragen, da diese für die Einschränkungen, die sich aus 
den Auffälligkeiten in Schule, Beruf und familiärem Zu-

sammenleben ergeben, unerheblich sind. Ist eine wirklich 
tolerante Gesellschaft nicht aufgefordert, insbesondere 
Kinder, die sich im Alltag ablenkbar, unruhig, spontan und 
reizbar zeigen, zunächst so zu akzeptieren, wie sie sind, und 
Kindergärten, Schulen, Freizeitangebote, aber auch famili-
äre Strukturen und nicht-institutionelle Gemeinschaften 
so zu gestalten, dass sie diesen Kindern gerecht werden?34  
Hat nicht ein erwachsener ADHS-Betroffener, dessen Auf-
merksamkeit fluktuierend, dessen Bewegungsbedürfnis 
groß und dessen Reden und Handeln, wiewohl anders in-
tendiert, bisweilen unangemessen ist, Anspruch auf einen 
Arbeitsplatz, der dies berücksichtigt?

Wieder stehen wir vor der Frage, wie weit die Akzep-
tanz einer Gesellschaft für das Verhalten des Einzelnen in 
ihr zu gehen vermag, bevor sie am unzureichenden Inter-
essensausgleich zwischen individuellem Sonderanspruch 
und konventioneller Mehrheit zerbricht; auf welcher 
Grundlage eine Gesellschaft einigen Menschen Hilfen und 
Lizenzen gewährt, die sie anderen Menschen vorenthält; 
und ob solche Hilfen und Lizenzen nicht nur auf gesetzli-
chen Ansprüchen basieren, sondern von einer diesbezüg-
lichen Toleranz der Gesellschaft insgesamt mitgetragen 
werden, die allein dazu geeignet ist, Benachteiligung und 
Ausgrenzung auszuschließen. So unwahrscheinlich es ist, 
dass eine künftige Gesellschaft zugunsten von autistischen 
Menschen ihre Kommunikationsformen grundsätzlich ver-
ändert oder Kulturtechniken wie das Lesen, Schreiben und 
Rechnen zur psychischen Entlastung von Menschen mit 
Teilleistungsschwächen geringer schätzt als bisher, so illu-
sorisch sind Glaube und Hoffnung, individuelle Selbststeu-
erung und Selbstkontrolle könnten in gleichermaßen glo-
balisierten wie am Ideal maximaler individueller Freiheit 
orientierten Gemeinschaften an Wert einbüßen.35 

Realistisch betrachtet hat die ADHS die geringste 
Chance unter allen psychischen Auffälligkeiten oder Stö-
rungen, in ihrer Symptomatik als legitimer Ausdruck einer 
natürlichen Neurodiversität akzeptiert zu werden, betrifft 
ihr Kern – eine neurophysiologische Disposition des Ge-
hirns zur verringerten sekundären Verhaltenshemmung36 

– doch das Wesen der Zivilisation. Freiheit und Demokra-
tie der westlichen Industriegesellschaften sind ohne Selbst-
kontrolle und Selbstzwang des einzelnen weder in ihrer 
Entwicklungsgeschichte zu verstehen noch in ihrem Fort-
bestand denkbar.37 Sie basieren darauf, dass sich die große 
Mehrheit der Menschen als Folge von Sozialisation und 
Erziehung aus eigenem Antrieb zu ihrer Gesellschaftsord-
nung bekennt. Die überschaubare Anzahl derer, die dies 
nicht leisten können oder wollen, muss auf pädagogischem 
Wege überzeugt, durch Therapien angepasst oder mittels 
Strafandrohung und Zwang davon abgehalten werden, an-
deren zu schaden.

Eine unzureichende Verhaltenshemmung – der 
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US-Neuropsychologe Russel A. Barkley fordert seit lan-
gem, das Störungsbild der ADHS in „Behavior Inhibition 
Disorder“ = Verhaltenshemmungsstörung umzubenennen 
– wird in unserer Gesellschaft daher absehbar auch künftig 
nicht nur zum Nachteil der Gemeinschaft, sondern auch 
des Einzelnen in ihr sein, mögen sich Spontaneität, Leiden-
schaft und Rücksichtslosigkeit gelegentlich auch auszahlen. 
So sehr nachgerade wir Betroffenen uns dies wünschen 
und mancher es sich auch einredet, gehen von einer ver-
minderten Fähigkeit zur Willkürsteuerung der Aufmerk-
samkeit und einer basal eingeschränkten Verhaltenshem-
mung weder für die Entwicklung des Einzelnen noch für 
seinen Erfolg in der Gemeinschaft ein nachvollziehbarer 
Gewinn aus. Soziale Vorteile werden vielmehr stets die 
Menschen in Gesellschaften haben, die ihr Verhalten an die 
Regeln der jeweiligen Gemeinschaft, an die Vorstellungen 
der Mehrheit einer Gesellschaft und an eine sich ständig 
wandelnde Lebensrealität anpassen können – sei es aus ei-
gener Kraft oder durch Erziehung und Therapie.

Neurodiversität als Freiheit von Diagnose   
und Therapie

Im Kontext der ADHS offenbart die Idee der Neuro-
diversität ihr größtes konzeptuelles Manko. Das Erkennen 
und Anerkennen von Diversität erfordert ungeachtet ihrer 
postulierten Selbstverständlichkeit eine Einheit, vor deren 
Hintergrund die Vielfalt des Lebens erst erkennbar wird. 
Identität braucht zu ihrer Würdigung die Grenze des ande-
ren.38 Sie kann Akzeptanz für sich selbst nur einfordern im 
Bewusstsein ihres eigenen Akzeptierens, dass andere Men-
schen anders denken und fühlen, andere Werte haben und 
gegebenenfalls auch andere Regeln für ihr Leben aufstel-
len. Soll Neurodiversität mehr sein als die folgenlose Ein-
sicht, dass jeder Mensch anders und in gewisser Hinsicht 
besonders ist, dürfen sich die Vertreter dieses Konzepts 
nicht von der Neurotypizität abgrenzen, sondern müssen 
das Feindbild einer oppressiven Norm zugunsten des Be-
griffs einer subjektiven Freiheit aufgeben, die eigene Iden-
tität selbst wählen zu können, um mit ihr jedoch an die 
Grenzen derselben Freiheit der anderen zu stoßen.

Wer sich als ADHS-Betroffener gegen die Qualifizie-
rung der ADHS als Störung wendet, muss in letzter Kon-
sequenz damit rechnen, dass ihm Hilfen und Lizenzen, die 
auf Grundlage der Diagnose gewährt werden, vorenthalten 
bleiben. Auch die ADHS-Selbsthilfe – wie jede Selbsthilfe 
als Zusammenschluss von Betroffenen einer Störung oder 
Krankheit – kann nicht erwarten, dass ihr respektive ihren 
Mitgliedern allein das Recht zukommt, ihre Identität zu 
definieren und aus diesem Selbstverständnis gleicherma-
ßen selbstverständlich Forderungen an die Gesellschaft ab-
zuleiten und zu legitimieren. Es steht jedem Menschen in 

Deutschland frei, für sich selbst und – in begrenztem Um-
fang – sein Kind zu wählen, ob eine Diagnose der ADHS 
gestellt und welche Therapie eingeleitet wird. Mit der Ab-
lehnung der Diagnose geht jedoch zwangsläufig ein Ver-
zicht auf Hilfen und Lizenzen einher, die spezifisch mit der 
Diagnose einer ADHS verbunden sind.

Dieser Verzicht mag all jenen leicht fallen, die in der 
ADHS kein fest umrissenes Störungsbild sehen, sondern 
einen Ausdruck des Individuums und die Folge sozialer 
Prägungen, zumal dann, wenn bestimmte Therapien wie 
die medikamentöse Behandlung der ADHS grundsätz-
lich abgelehnt werden. Anderen fällt ein solcher Verzicht 
ungleich schwerer, empfinden sie für sich selbst und/oder 
ihre Kinder einen Leidensdruck, zu dessen Verringerung 
sie bereit sind, eine Diagnose zu akzeptieren, deren Grund-
lage unabhängig von der eigenen Identität und der subjek-
tiven Wahrnehmung des Kindes besteht. Nehmen wir die 
Idee der Neurodiversität ernst, dann steht es auch keiner 
Gemeinschaft zu, dem Einzelnen vorzugeben, wie er die 
Symptome seines Andersseins wahrnimmt und wertet, ob 
als Ausdruck seiner Identität oder als Defizit angesichts ei-
nes normativen oder idealen Selbstbilds.39 

Zuletzt dürfen auch die Eltern autistischer Kinder sich 
wünschen, sie hätten ein „normales“ Kind, ungefähr so 
wie das Kind der Nachbarn, wie die Mehrheit der Kinder 
in Kindergarten und Schule oder die gesellschaftliche Idee 
eines „guten“ Kindes. Ein solcher Wunsch ist schmerzhaft 
für Eltern und Kind. Er gibt niemandem das Recht, (s)ein 
Kind um jeden Preis nach eigenen Vorstellungen zu for-
men, entbindet Eltern und Erzieher aber auch nicht von 
der Verantwortung, sich Rechenschaft darüber abzule-
gen, wie das Kind in einer Gesellschaft glücklich werden 
kann, die von Kindern ein Mindestmaß an Anpassung für 
Kindergarten- und Schulbesuch erwartet, die Lernen und 
Leisten fordert, aber auch fördert, und schließlich (ob wir 
es wollen oder nicht) stets auch ein kollektives, allen in der 
Gesellschaft quasi institutionell abrufbares Idealbild von 
Kind und Kindsein vorstellt.40   

Niemand sollte bereit sein – weder für sich selbst noch 
einen anderen –, sein Leben und das Leben (s)eines Kin-
des auf dem Altar einer Idee zu opfern, ganz gleich, wie 
gut diese Idee für eine Gemeinschaft im Allgemeinen 
sein mag. So klug das Konzept der Neurodiversität ist, so 
dumm wäre es doch, in seinem Kontext auf Hilfen und Li-
zenzen zu verzichten, die das Leben mit Autismus, Legas-
thenie oder ADHS erleichtern. Noch schlimmer ist dieser 
Verzicht, dient eine solche Hilfe der individuell leistbaren 
Anpassung an eine gegebene Welt, und erlaubt eine solche 
Lizenz, gesellschaftliche Sonderrechte und Freiräume zu 
nutzen, welche die Akzeptanz der Mehrheit finden, da die 
Betroffenen offenkundig zumindest jenes Maß an Anpas-
sung an die Gesellschaft zu erbringen gewillt sind, das sie 
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leisten können. Die für die ADHS-Betroffenen nachteiligs-
te Identität ist hingegen jene, die ihnen bereits zu Zeiten 
anhaftete, als die Disposition ihres Verhalten noch unver-
standen und die ADHS-Diagnose noch unbekannt war: 
unwillig und unerzogen zu sein!

AUTOR |  Dr. Johannes Streif
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Down-Syndrom und ADHS – Fortsetzung

In der letzten Ausgabe der neue AKZENTE  (Nr. 
124/1/2023) konnten Sie bereits unseren Artikel 
„Down-Syndrom und ADHS“ lesen, welcher sich mit der 
Komorbidität von Down-Syndrom und ADHS beschäftig-
te und der Frage nachging, was diese Doppeldiagnose für 
die Betroffenen und deren Familien und Umfeld bedeutet 
und wo und wodurch sie Entlastung und Hilfen erfahren.

In einem Interview mit Frau Zilske, die zusammen mit 
ihrem Ehemann zwei Mädchen mit Down-Syndrom im 
Säuglingsalter adoptiert hat, berichtete sie über ihre Erfah-
rungen mit ihrer Tochter Marie, bei welcher zusätzlich zum 
Down-Syndrom ein ADHS vorliegt.

In der heutigen Ausgabe meldet sich Marie selbst zu Wort. 
Im nachstehenden Interview berichtet sie offen und aus-
führlich über ihr Leben und ihre Erfahrungen.

Interview mit Marie Zilske

Marie, du kommst nun schon seit einigen Jahren zu uns in 
die Praxis und hast auch zusätzlich eine längere Zeit eine 
Lerntherapie in unserer Lerntherapieabteilung in Anspruch 
genommen.
D.h. wir kennen uns schon sehr lange und wissen viel von dir 
und deinem Leben.
Magst du dich den Leser*innen erst einmal vorstellen?

Marie: Hallo, ich bin Marie Zilske. Ich bin 24 Jahre alt. 
Einige von Ihnen kennen mich vielleicht schon aus der 
Langzeit-Dokumentation „Marie will alles: Leben mit 
Down-Syndrom“, welche ein Team der WDR-Sendung 
„Menschen hautnah“ gefilmt hat. Das Team hat mich 14 
Jahre lang begleitet und die Doku zeigt viel über mich und 
meine Entwicklung bis zum Erwachsenenalter.

Von Beginn an wurde ich durch meine Eltern an Inklusion 
herangeführt. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich von 
Anfang an Inklusion erleben muss, sonst würde es schei-
tern. Ich habe inklusive Schulen besucht, habe zunächst ei-
nen Förderschulabschluss und im Anschluss einen Haupt-




